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fehlt noch <iie Kommentiierang der Strafprozeßerdnung. Dieses
Gesetz befindet sich jedoch zurzeit in Revision. Vorläufig wird
man zu 'diesem Gebiet den alten Kommentar von SträulilHau-
ser zur Strafprozeßordnung und das Kuxziehrbuch von Profes-
sar Robert Hauser zum schweizerischen Strafprozeßrecht (Basel
1977) sowie das Vorlesungsskript von Professor Peter Noll
«Strafprozeßrecht» (Zikich 1977) konsultieren müssen.

Dr. D. von Rechenberg, Zürich

Fasching, Hans W.: Kommentar zu den Zivilprozeß
gesetzen. Ergänzungsband: Verfahrenshilfegesetz, Bundesgesetz
über die Verwendung von Schallträgem im zivilgerichtlichen
Verfahren; Änderungen bei der Revisionszulässigkeit §§ 500,
501, 502, 506 ZPO, Bundesgesetz zur Aufhebung des § 76 Abs. 2
JN 127 S. (Wien 1974. Manz.) Geb. DM 32.50.

Es ist das Schicksal zahlreicher Kommentare, bei oder kurz
nach ihrem Abschluß von Gesetzesnovellen überholt zu werden.

Alsdann erweist es sich als zweckmäßig, nicht die Neuauflagen
abzuwarten, sondern möglichst bald einen Ergänzungsband zu
veröffentlichen. Das hat der Verfasser des 1971 abgeschlossenen
Kommentars zu den österreichischen Zivilprozeßgesetzen, der im
In- und Ausland großen Anklang gefunden hat (vgl. etwa SJZ
65 [1969] 31 f.), getan. An Neuerungen waren in erster Linie
zu behandeln die Zulässigkeitsbeschränkungen für die Revision
und das Verfahrenshilfegesetz (Gesetz über die unentgeltliche
Prozeßfühmng), welch letzteres eigentlichen Anlaß für das Er
scheinen des Bandes bildete. In dieser Beziehung ist der Aus
tausch des bei ims immer noch geläufigen Begriffes «Armen-
rechD> durch die neutrale Bezeichnung «Verfahrenshilfe» nur
Symptom für weitergehende Änderungen. So wurden die Voraus
setzungen für den Anspmch auf Verfahrenshilfe gemildert und
auch dem Gegner der antragstellenden Partei ein Rekursrecht
eingeräumt.. § 63 Abs. 1 ZPO legte schon bisher Gewicht nicht
nur darauf, daß keine Klagen mutwillig angehoben werden, son-
dem auch darauf, daß sie sich bezüglich des Quantitativs in
vertretbarem Rahmen halten, ein Gesichtspunkt, dem in der
schweizerischen Praxis vermehrt Beachtung geschenkt werden
soUte. Der Kommentar besticht in diesem wiederum viel aus

ländische Literatur mitverarbeitenden Teil, der keineswegs den
Eindruck bloßer Pflichtübimg macht, durch Einfachheit und
Klarheit der Sprache. Lobend sei schließlich erwähnt, daß der
Ergänzungsband gebunden und sorgfältig ausgestattet heraus
gebracht wurde, so daß er nicht, wie dies bei Supplementen
etwa geschieht, nach ein paar Jahren des Gebrauchs in Fetzen
zu gehen droht. Prof. Hans Ulrich Walder, Zollikon

Beilstein, Werner: Die Beziehimgen zwischen SchKG
201, 202 lind OR 401. Zürcher Schriften zum Verfahrens
recht 23. X, 96 S. (Zürich 1977. Schultheß.) Brosch. Fr. 28.—.

Der Verfasser behandelt die Aussonderungsrechte der Gläu
biger im Konkurse eines Schuldners. Dabei ergeben sich vor
afllem Probleme in bezug auf Treugut, Der Frage der Aussonde
rung bei fiduziarischen Rechtsverhältnissen aufgrund von Art.
401 OR und dessen Verhältnis zu den übrigen Bestimmungen
des materiellen Konkursrechtes wurde daher eingehend unter
sucht. Der Sinn der einzelnen Bestimmungen wurde aufgrund
einer historisch-rechtsvergledchenden Interpretation erfaßt.

Dr. D. von Rechenberg, Zürich

Müller, Klaus: Genossenschaftsgesetz. Kommentar zum
Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften,
Bd.I, §§ 1—42, 1143 S. (Bielefeld 1976. Gieseking.) Geb. Fr.
251.70.

Nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland
sind im Wirtschaftsleben Tendenzen der Abkehr von der genos
senschaftlichen Rechtsform zu verzeichnen. Um so lobenswerter

erscheint die kürzlich erschienene umfassende Kommentierung

des deutschen GenossenschaJEtsrechts von Klaus Müller V '^
planten zweibändigen Werk liegt bis anhin der erste P
(§§ 1—42 GenG) vor; der zweite ist demnächst zu erwa
Mit großem Arbeitsaufwand hat der Autor die gesamte de t
genossenschaftsrechtliche Literatur und Judikatur zusam

" getragen. Er befriedigt damit Bedürfnisse, welche weder
Handkommentar von Lang!Weidmüller noch die stark auf
Praxis ausgerichteten Handbücher von Schubert!Stedar a '
SchubertIWeiser, noch auch das Lehrbuch von Paulick und d
Kurzkommentar von Meyer!Meulenbergh (beide vor der Novel^
lierung des Genossenschaftsgesetzes 1973 verfaßt) voU erfüllen
können.

Wegen der ähnlichen oder gleichen Ordnung im eigenen
Recht dürften den Schweizer Juristen vor allem die Ausführun
gen über den Förderungszweck der Genossenschaft, ein allfäl-
liges Beitrittsrecht Außenstehender (die deutsche Praxis stimmt
hier im wesentlichen mit der neuesten bundesgerichtlichen
Rechtsprechung überein), die Staffelung der Pflichtbeteiligung
sowie die rechtlichen Verhältnisse in der Gründungsphase inter-
essieren. Grundlegend sind aber auch die Erörterungen zum
Rechtsgleichheitsprinzip und zu den unentziehharen bzw. unver-
zichtbaren Rechten der Mitglieder.

Der Kommentierung der Legaldefinition folgt eine ausfuhr
liche — die wirtschaftlichen Tatbestände und Interessen mit-
einbeziehende — Darstellimg der einzelnen Genossenschafts,
arten, wobei Schwerpunkte bei der Kreditgenossenschaft und
der Wohnungsbaugenossenschaft gesetzt werden. Im übrigen
beschränkt sich der Autor auf rein rechtliche Erwägungen.Wer
den Kommentar nicht nur als Nachschlagewerk (das er natür-
lieh in erster Linie sein soll) zur Hand nimmt, vermißt eine
Auseinandersetzung mit den Eigenarten des (^nossenschafte- -
rechts, besonders im Bereich der Finanzierung, und mit den sich
daraus für die Praxis ergebenden Problemen. Der ausländische
Leser hätte sodann eine allgemeine Einleitung begrüßt, die den
Zugang zum deutschen Recht erleichtem würde. Aus dieser
Sicht ist auch zu bedauern, daß der Verfasser die Rechts
vergleichung gänzlich außer acht läßt, obwohl zu einzelnen Be
stimmungen des deutschen Rechts eine reichhaltige schweize
rische Literatur hätte beigezogen werden können. Etwas knapp
sind femer unseres Erachtens die Ausfühmngen über das Wesen
der Genossenschaft und ihre personalistischen und kapitalbezoge
nen Strukturelemente geraten.

Sehr zu begrüßen ist die außerordentlich übersichtliche
Gliedemng des umfangreichen Werks. Neben dem Abdruck des
zusammenhängenden Gesetzestextes enthält der Kommentar de
taillierte Inhaltsverzeichnisse und Literaturangaben zu Beginn
jedes Paragraphen. Der Wert dieser Literaturhinweise hätte
noch gesteigert werden können durch vermehrte Zitate ein
schlägiger Literaturstellen im Text. Ein für den zweiten Band
zu erwartendes Sachregister wird die rasche Handhabung des
reichhaltigen Kommentars leicht machen.

Zu loben ist schließlich die knappe, prägnante und ver
ständliche Ausdmcksweise des Verfassers, die auch dem ju
ristisch nicht besonders geschulten Genossenschaftspraktiker die
Benutzung dieser wertvollen Orientierungshüfe ermöglicht.

Prof. Peter Forstmoser i lic. iur. Susy Moser, Zürich

Tetzner, Volkmar: Leitfaden des Patent- und Ge-
brauchsmusterrechts der Bimdesrepiiblik Deutschland.
2., neu bearbeitete Auflage. 293 S. (Bem 1977. Stämpfü.) Geb.
Fr. 54.—.

Die per anfangs 1978 erfolgte Anpassung des deutschen
Patentrechtes an die neuen intemationalen Patentühereinkom-
men machte eine Neubearbeitung der in SJZ 67 (1971) 332 b^
sprochenen Erstauflage notwendig. Indessen beschränkte^ sicn
die Bearbeitung nicht auf eine punktuelle Nachführung einze -^


